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45 BEKANNTMACHUNG

Öffentliche Auslegung der Vorschlagsliste für die Wahl der Jugendschöffen

Gemäß § 35 des Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung vom 11.12.1974 (BGBl. I S. 3427)
wird die vom Jugendhilfeausschuss der Stadt Unna am 11.04.2000 aufgestellte Vorschlagsliste
für die Wahl der Jugendschöffen für die Amtszeit 01.01.2001 bis 31.12.2004 in der Zeit vom

08.05.2000 – 12.05.2000 einschließlich

im Fachbereich 5-51/ Jugendamt der Stadt Unna, Rathausplatz 1, 59423 Unna, Zimmer 236,
während der Dienststunden

montags bis donnerstags 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr,
13.30 Uhr bis 15.45 Uhr

freitags 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr

zu jedermanns Einsicht ausgelegt.

Einsprüche gegen die in die Vorschlagsliste aufgenommenen Personen können gemäß
§ 37 des Gerichtsverfassungsgesetzes in der Fassung vom 09.05.1975 (BGBl. I S. 1077) bis
zum 19.05.2000 schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden.

Unna, 12. April 2000

Stadt Unna
Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Kern

ABl.StUN 15-45 / 19.04.2000

46 BEKANNTMACHUNG

Neufassung der Zweckverbandssatzung der Sparkasse Unna

Die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Unna, der Stadt Un-
na und der Gemeinde Holzwickede hat am 18.August 1999 eine Neufassung der Satzung be-
schlossen. Die Bezirksregierung Arnsberg hat die Verbandssatzung am 25. September 1999
im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg Nr. 38/1999, S. 285 öffentlich bekanntgege-
ben.

Unna, 18.11.1999

gez. Kolter
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Verbandsvorsteher

ABl.StUN 15-46/ 19.04.2000

47 BEKANNTMACHUNG

Beteiligungsbericht der Stadt Unna für das Jahr 1999

Gemäß § 112 Abs. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) hat die Stadt Unna
einen Bericht über ihre Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des
privaten Rechts zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Am 13.04.2000 nahm der Rat der Stadt Unna den Beteiligungsbericht der Stadt Unna für das
Jahr 1999 zur Kenntnis.

Der § 112 Abs. 3 letzter Satz GO NW weist darauf hin, dass der Bericht in geeigneter Weise
einer öffentlichen Einsichtnahme zugeführt werden muss.

Der Beteiligungsbericht  der Stadt Unna für das Jahr 1999 wird im Rathaus der Stadt Unna,
Rathausplatz 1, 59423 Unna, 1. Etage, Zimmer 116, in der Zeit vom

02.05. 2000 bis einschl. 12.05.2000

montags bis donnertags 08.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 16.00 Uhr

freitags 08.00 – 12.30 Uhr

zu jedermanns Einsicht ausgelegt.

Stadt Unna
Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Peters

ABl.StUN 15-47 / 19.04.2000

48 BEKANNTMACHUNG

Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtbetriebe Unna
für das Geschäftsjahr 1998 und abschließender Vermerk

des Gemeindeprüfungsamtes der Bezirksregierung Arnsberg

A.
Der Rat der Stadt Unna hat in seiner Sitzung am 16.12.1999 folgenden Beschluss gefasst:
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Feststellung des Jahresabschlusses der Stadtbetriebe Unna für das Geschäftsjahr 1998 Vorla-
gen-Nr. 0054/99.

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss schließt mit einem Überschuss in Höhe von DM 354.490,47 nach
Rücklagenzuführung/ -entnahme ab.

2. Der Rat nimmt das Beratungsergebnis des Werksausschusses zur Kenntnis und stellt den
Jahresabschluss 1998 in der vorliegenden Form fest.

3. Die vorgetragenen Ergebnisse sowie das Ergebnis 1998 werden wie folgt verwendet:

Verlustvortrag 1995 - 1997 -96.830,07 DM
Überschuss 1998 354.490,47 DM
Bilanzgewinn 31.12.1998 257.660,40 DM

Der Verlust im Auftragsbereich der Stadt in Höhe von DM 752.507,64 ist aus Haushaltsmit-
teln der Stadt abzudecken. Über die Abwicklung des Verlustausgleichs erfolgt eine gesonderte
Beschlussfassung.

4.  Ergebnisvortrag auf neue Rechnung:

Entwässerung Gewinn 2.576.664,71 DM
Abfallbeseitigung Verlust -106.637,78 DM
Straßenreinigung Verlust -91.142,37 DM
Bestattungswesen Verlust -1.179.688,65 DM
Drittbereich Gewinn 14.525,47DM
Auftragsbereich Stadt Ergebnis 0,00DM
Gewinnvortrag 1.213.721,38 DM

5.  Die Werkleitung wird vorbehaltlos entlastet.

B. Abschließender Vermerk des Gemeindeprüfungsamtes
der Bezirksregierung Arnsberg

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadtbetriebe Unna zum 31.12.1998

beauftragte
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Heilmaier & Partner GmbH

hat folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung
den gesetzlichen Vorschriften. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der Lagebericht steht im Einklang mit
dem Jahresabschluss.“
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Arnsberg, 8. März 2000

Gemeindeprüfungsamt
der Bezirksregierung

(Hilligweg)
Oberregierungsrat

C.  

Der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts und der Erfolgsübersicht ist

vom 03.05.2000 bis 15.05.2000

bei den Stadtbetrieben Unna, Viktoriastraße 10, 59423 Unna öffentlich ausgelegt und kann zu
folgenden Zeiten eingesehen werden:

Montag bis Donnerstag 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
13:30 Uhr bis 15:45 Uhr

Freitag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Unna, 13. April 2000

gez. Hartleif
Werkleitung

ABl.StUN 15-48 / 19.04.2000


